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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Ludwig Wörner SPD
vom 01.08.2008

Landesbankkredit für finnisches Atomkraftwerk

Ich frage die Staatsregierung:

1. Trifft es zu, dass die Landesbank für das finnische Atom-
kraftwerk in Olkiluoto, das von der Firma Siemens mit
erbaut wird, einen Kredit gewährt hat? Wenn ja, in wel-
cher Höhe und zu welchen Konditionen?

2. Treffen Medienberichte zu, dass der Bau des Druckwas-
serreaktors erhebliche technische Probleme bereitet?
Wenn ja, welche?

3. Welche Auswirkungen haben die erheblichen Bauzeit-
verzögerungen auf den ausgereichten Kredit der Landes-
bank?

4. Wie ist dieser Kredit abgesichert?

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen
vom 01.09.2008

Die Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Ludwig
Wörner vom 01.08.2008 betreffend „Landesbankkredit für
finnisches Atomkraftwerk“ beantworte ich im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium des Innern wie folgt:

Zu 1. bis 4.:
Nach den Grundsätzen der Entscheidung des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofs vom 26. Juli 2006 (Vf. 11–IVa–05)

23.09.2008

fällt die Überwachung einzelner Bankgeschäfte der Bayeri-
schen Landesbank grundsätzlich nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Rechtsaufsichtsbehörde und kann damit
auch nicht Gegenstand des parlamentarischen Fragerechts
sein. Anhaltspunkte, dass der rechtsaufsichtliche Verantwor-
tungsbereich der Staatsregierung berührt ist, sind nicht er-
kennbar. Es besteht daher keine Auskunftspflicht der Staats-
regierung.
Hinsichtlich der Frage 2 zu evtl. technischen Problemen
beim Bau des Druckwasserreaktors ist der Verantwortungs-
bereich der Staatsregierung offensichtlich nicht eröffnet.

Unabhängig davon kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Wie öffentlich bekannt, beteiligte sich die BayernLB vor ei-
nigen Jahren an der Finanzierung eines finnischen Atom-
kraftwerks. Diese Finanzierung erfolgte in einem umfangrei-
chen Konsortium internationaler Banken unter Einbindung
einer staatlichen Kreditversicherung. Die BayernLB ist ins-
besondere interessenwahrend für ein großes bayerisches Un-
ternehmen in die Finanzierung eingebunden.

Die Vereinbarung marktüblicher Konditionen ist selbstver-
ständlicher Bestandteil der Entscheidung einer Geschäfts-
bank wie der BayernLB. Die Beteiligung zahlreicher inter-
nationaler Banken, die als Konsorten die Gesamtfinanzie-
rung darstellen, ist ein weiterer Beleg für die Marktgerech-
tigkeit. Mit ihrer Entscheidung vom 24.10.2006 (NN
62/B/06, Amtsblatt der Europäischen Union vom
01.02.2007) stellte im Übrigen die EU-Kommission fest,
dass die BayernLB ihre Mittel zu genau denselben Konditio-
nen eingesetzt hat wie die privaten Mitkonsorten, sodass ihr
Vorgehen im Einklang mit dem Grundsatz des marktwirt-
schaftlich handelnden Kapitalgebers gestanden hat und kei-
ne Beihilfe vorliegt.

Zum Thema Bauzeitverzögerungen hat die BayernLB mitge-
teilt, dass sich daraus keine Auswirkungen auf den ausge-
reichten Kredit ergeben.
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